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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren beanstandeten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG; BGE 135
II 384 E. 2.2.1 S. 389). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz zu Recht in Bestätigung der Verfügung vom
17. Oktober 2017 den geltend gemachten Rentenanspruch abgelehnt hat. Im Einzelnen geht
es darum, ob sich der Gesundheitszustand seit Erlass der mit dem kantonalen Entscheid
vom 17. Februar 2014 rechtskräftig gewordenen Verfügung vom 15. Februar 2013 bis zum
Zeitpunkt der Verfügung vom 27. Oktober 2017 in einem den Anspruch auf eine
Invalidenrente begründenden Ausmass verändert hatte.

E. 2.2
Die Vorinstanz hat die zur Beurteilung des Streitgegenstandes in analoger Weise
anzuwendenden rechtlichen Grundlagen zur Revision der Invalidenrente und die in diesem
Zusammenhang zu beachtenden Grundsätze zutreffend dargelegt ( Art. 17 Abs. 1 ATSG ;
BGE 141 V 9 E. 2.3 S. 10 mit Hinweisen; zum massgeblichen Vergleichszeitpunkt: BGE
133 V 108 E. 5.4 S. 114). Richtig sind auch ihre Erwägungen zum Beweiswert
medizinischer Unterlagen. Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass einer neuen
ärztlichen Einschätzung, die sich nicht hinreichend darüber ausspricht, inwiefern im
Vergleich zur früheren Beurteilung eine effektive Veränderung des Gesundheitszustands
eingetreten ist, für die Belange der Rentenrevision kein genügender Beweiswert zukommt.
Vorbehalten bleiben Sachlagen, in denen es evident ist, dass die gesundheitlichen
Verhältnisse sich geändert haben (Urteil 9C_137/2017 vom 8. November 2017 E. 3.1;
Bestätigung von SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81, 9C_418/2010 sowie des Urteils 9C_710/2014
vom 26. März 2015).

E. 3.1.1
Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe den revisionsrechtlich erheblichen
Vergleichszeitpunkt bundesrechtswidrig festgelegt. Entgegen ihrer Auffassung sei der
Sachverhalt bei Erlass der Verfügung vom 10. Oktober 2002, die auf einer umfassenden
interdisziplinären Begutachtung beruht habe, massgeblich. Weil die IV-Stelle



beziehungsweise die Vorinstanz keine vergleichbare aktuelle interdisziplinäre medizinische
Expertise eingeholt hätten, hätten sie den ihnen obliegenden Untersuchungsgrundsatz
verletzt.

E. 3.1.2
Dieser Ansicht kann angesichts der Prozessgeschichte nicht beigepflichtet werden. Die
Vorinstanz hat in ihrem unangefochten in Rechtskraft erwachsenen Entscheid vom 17.
Februar 2014 in Bestätigung der Verwaltungsverfügung vom 15. Februar 2013 einlässlich
dargelegt, dass sich der Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit seit Erlass der
Verfügung vom 10. Oktober 2002 nicht in revisionsrechtlich erheblicher Weise verändert
hatten. Unter diesen Umständen ist nicht verständlich, weshalb sie die geltende Rechtslage
missachtet haben soll. Der Beschwerdeführer ist darauf hinzuweisen, dass gemäss BGE 133
V 108 E. 5.4 S. 114 zeitlicher Referenzpunkt für die Prüfung einer anspruchserheblichen
Änderung die letzte rechtskräftige Verfügung bildet, die auf einer materiellen Prüfung des
Rentenanspruchs mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung, Beweiswürdigung und
Durchführung des Einkommensvergleichs (bei Anhaltspunkten für eine Änderung in den
erwerblichen Auswirkungen des Gesundheitszustands) beruht.

E. 3.2.1
Unbestritten ist, dass sich in Bezug auf die vielfältigen körperlichen Erkrankungen keine
revisionsrechtlich erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen im massgeblichen
Vergleichszeitraum ergeben hatten. Zu prüfen ist, wie es sich mit den psychiatrischen
Befunden verhält.

E. 3.2.2
Das kantonale Gericht hat erwogen, aus den Berichten des den Versicherten seit dem Jahre
2006 betreuenden Dr. med. B.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH,
vom 29. April 2015 und 2. August 2016 könne entgegen der Auffassung des Versicherten
nicht geschlossen werden, die psychiatrischen Befunde hätten sich in revisionsrechtlich
erheblicher Weise verändert. Dieser Arzt habe bereits am 13. November 2011 eine
depressive Störung, damals mittelgradige Episode (ICD-10 F33.11), diagnostiziert. Auch
andere Ärzte hätten im Jahre 2011 die Diagnosen einer mittelgradigen depressiven Episode
mit somatischen Symptomen, einer anhaltenden Schmerzstörung, eines chronifizierten
Schmerzsyndroms und einer chronischen Depression mit somatischen Symptomen gestellt.
Die Befunde, die Dr. med. B.________ in den erwähnten Berichten vom 29. April 2015 und
2. August 2016 festhalte (Herabsetzung der Konzentration und des Gedächtnisses; Ein- und
Durchschlafstörungen; Angstsymptome; Freud-, Interesse- und Lustlosigkeit;
Libidoverlust, sozialer Rückzug) seien auch schon im Jahre 2011 beschrieben worden,
wobei damals, anders als aktuell, sogar noch von Panikattacken, Suizidgedanken sowie
einer deutlichen Verminderung der Konzentration und des Gedächtnisses die Rede gewesen
sei. Insgesamt bestünden keine konkreten Anhaltspunkte, den Schweregrad der erwähnten
Befunde psychiatrisch neu einschätzen zu lassen, weshalb von weiteren Abklärungen
(insbesondere einer externen Begutachtung) abzusehen sei. Da kein Revisionsgrund
gegeben sei, könne auf die Prüfung der massgeblichen Indikatoren gemäss BGE 143 V 418
in Verbindung mit 141 V 281 verzichtet werden.

E. 3.2.3
Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers hat Dr. med. B.________ im Bericht vom
29. April 2015 nicht festgehalten, das aktuelle Zustandsbild sei im Wesentlichen gegenüber



den aktenkundigen Angaben verschieden. Vielmehr hielt er unter dem Titel
"Verlauf/veränderte Befunde" fest, am Zustand des Patienten habe sich kaum etwas
verändert. Nichts anderes ergibt sich aus dessen Angaben vom 2. August 2016. Angesichts
dieser Aussagen ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz den Untersuchungsgrundsatz
(vgl. Art. 61 lit. c ATSG ) oder den Gehörsanspruch ( Art. 29 BV ) des Beschwerdeführers
verletzt haben soll. Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 4
Die Gerichtskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs.
1 Satz 1 BGG ).

E. 5
Das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche
Verfahren ist wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG
).
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